
I. Allgemeines
Die sich im Zusammenhang mit der 
Lieferung und der Montage von Photo
voltaik und Energiespeicheranlagen (im 
nachfolgenden „Anlagen“ genannt), sowie 
einzelner Bestandteile solcher Anlagen   
(im nachfolgenden „Anlagenteile“ genannt) 
getroffenen Vereinbarungen zwischen uns 
und dem Kunden ergeben sich aus der Be
stellung, der Auftragsbestätigung und deren 
Geschäftsbedingungen.

Unsere Lieferungen, Leistungen, sowie 
Montagen, Reparaturen, Wartungen, Bera
tungsleistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich auf Grundlage dieser All
gemeinen Geschäftsbedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle künftigen Ge
schäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Spätestens mit der Entgegennahme der 
Ware oder Leistung gelten diese Bedingun
gen als angenommen. Gegenbestätigun
gen des Kunden unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird 
hiermit widersprochen.

Alle Vereinbarungen, die zwischen dem 
Kunden und uns zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind schriftlich 
niederzulegen.

Abweichende Vereinbarungen, Nebenab-
reden, Zusicherungen und sonstige Zusa
gen unserer Vertreter und Mitarbeiter sind 
nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden.

II. Angebot und Vertragsschluss/ 
Lieferpflicht
Unsere Angebote, mündlich oder schriftlich, 
sind immer freibleibend und unverbindlich. 
Aufträge werden erst rechtsverbindlich, 
wenn diese in angemessener Frist schriftlich 
bestätigt werden. Maßgebend für Art, Um
fang und Zeit für Lieferungen oder Leistun
gen ist die schriftliche Auftragsbestätigung. 

Bei den dem Angebotsschreiben beige
fügten Begleitunterlagen wie Datenblätter, 
Beschreibungen oder Abbildungen kann 
es unter Umständen zu Abweichungen 
kommen. In diesem Fall hat die in unserem 
Angebotsschreiben enthaltene Anlagenbe
schreibung Vorrang vor den Angaben in den 
Begleitunterlagen. 

Der Vertragsschluss erfolgt unter dem 
Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. 
Dies gilt nur für den Fall, dass die Nicht-
lieferung nicht von uns zu vertreten ist, 
insbesondere bei Abschluss eines kongru
enten Deckungsgeschäftes mit unserem 
Zulieferer. Der Kunde wird über die Nicht
verfügbarkeit der Leistung unverzüglich in
formiert. Die Gegenleistung wird unverzüg
lich zurückerstattet.

III. Zahlungsbedingungen und Preis
Unsere Rechnungen sind, soweit nichts an
deres ausdrücklich vereinbart ist, sofort in
nerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum fäl
lig. Zahlungen mit Wechsel sind unzulässig. 

Der Abzug von Skonto ist ohne ausdrück-
liche Vereinbarung unzulässig.

Für Verzugszinsen werden unbeschadet 
weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe 
von 9% über dem jeweiligen Basiszins für 
Unternehmer und bei Verbrauchern glei
chermaßen berechnet. Dies gilt auch im 
Eventualfall einer Stundung der Zahlung. 
Wenn der Kunde ein Verbraucher ist, bleibt 
ihm der Nachweis eines geringeren Ver
zugsschadens gestattet. Der Anspruch auf 
gesetzliche Verzugszinsen gem. § 288 BGB 
bleibt jedoch unberührt.

Kommt der Kunde mit der Zahlung in Ver
zug oder werden Umstände bekannt, die 
die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage 
stellen (z.B. Beantragung eines Zahlungs
aufschubs, Nichteinlösung eines Schecks, 
Beantragung eines Vergleichs, Zahlungs
einstellung) werden sämtliche Forderun
gen fällig. Wir sind dann ferner berechtigt, 
vertragliche Leistungen, soweit diese noch 

nicht vollständig ausgeführt sind, bis zur 
restlosen Bezahlung zurückzustellen und/
oder nur gegen Vorauszahlung oder erste 
Sicherheiten auszuführen. Weitergehende 
etwaige gesetzliche Ansprüche bleiben un
berührt.

Wir behalten uns das Recht vor bei Erstlie
ferung auf Vorkasse zu bestehen.

Die in unseren Angeboten enthaltenen  
Preise gelten für 4 Wochen ab Angebots-
datum, sollte nichts anderes auf dem Ange
bot angegeben sein. Maßgebend sind an
sonsten die in unserer Auftragsbestätigung 
genannten Preise.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere 
Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere auf
grund von Tarifabschlüssen oder Material-
preisänderungen eintreten. Dies werden wir 
dem Kunden auf Verlangen nachweisen.

Wir sind berechtigt, beim Forderungseinzug 
auf die Dienste eines FactoringUnterneh
mens (Factor) zurückzugreifen und zu die
sem Zweck unsere Kundenforderungen an 
einen Factor abzutreten.

IV. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der 
Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Ware zurückzu-
nehmen. In der Zurücknahme der Ware 
durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag 
vor. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu 
deren Verwertung befugt, der Verwertungs
erlös ist auf die Verbindlichkeit des Kunden 
– abzüglich angemessener Verwertungs
kosten – anzurechnen.

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleg
lich zu behandeln, insbesondere ist er ver
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Drit
ter hat uns der Kunde unverzüglich schrift
lich zu benachrichtigen, damit wir Klage 
gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge
richtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen 
Ausfall. Dies gilt auch für Beeinträchtigun
gen sonstiger Art. Unabhängig davon hat 
der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten 
auf die an der Ware bestehenden Rechte 
hinzuweisen.

V. Vertragsrücktritt
Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berech
tigt, wenn wir aufgrund unrichtiger, unvoll
ständiger oder nicht rechtzeitiger Selbst
belieferung durch unsere Lieferanten, trotz 
rechtzeitigem Abschluss eines Deckungs
geschäfts den Liefergegenstand nicht er
halten. Ausgeschlossen ist der Rücktritt 
nur dann, wenn die ausbleibende oder 
fehlerhafte Selbstbelieferung von uns oder 
unseren Erfüllungsgehilfen zu verantworten 
ist. Der Kunde wird von uns über die aus
gebliebene Selbstbelieferung unverzüglich 
informiert und im Falle eines Rücktritts eine 
bereits erhaltene Gegenleistung zurücker
stattet.

Wir sind ebenso aus wichtigem Grund zum 
Vertragsrücktritt berechtigt, wenn der Kunde 
uns gegenüber falsche Angaben über seine 
Kreditwürdigkeit gemacht hat. Wir sind auch 
zum Vertragsrücktritt berechtigt, wenn unser 
Entgeltanspruch gegen den Kunden gefähr
det ist, weil z.B. eine Zwangsvollstreckung 
gegen den Kunden fruchtlos durchgeführt 
wurde, der Kunde die Vermögensauskunft 
abgegeben hat oder ein Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Kunden eröffnet 
oder mangels Masse nicht eröffnet wurde.

VI. Pflichten des Kunden bei Erwerb  
einer Anlage
Der Kunde stellt Informationen, Pläne und 
sonstiges Material, soweit dies zur Erbrin
gung unserer vereinbarten Leistungen er
forderlich ist, auf unsere Anforderung hin 
rechtzeitig zur Verfügung.

Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, 
rechtzeitig 
• alle rechtlichen und steuerlichen Fragen 

zum Bau und zur Inbetriebnahme der 
An lage abzuklären. Zu diesen Fragen 
gehören bei Photovoltaikanlagen Voraus
setzungen und Umfang der Rechte und 
Pflichten des Kunden nach dem Erneuer
bare-Energien-Gesetz (EEG). Bei Photo
voltaikanlagen ist das Erfordernis von öf
fentlichrechtlichen und privatrechtlichen 
Zustimmungen und Genehmigungen für 
die Anlage zu prüfen. Soweit Zustimmun
gen oder Genehmigungen erforderlich 
sind, ist der Kunde dafür verantwortlich, 
sie rechtzeitig einzuholen.

•  den bei Photovoltaikanlagen mit dem 
Netzbetreiber ggf. abzuschließenden Ver
trag zu prüfen und zu verhandeln.

•  abzuklären, ob und welche öffentlichen 
Finanzierungshilfen oder Zuschüsse er 
für die Errichtung der Anlage erhält; wir 
übernehmen keine Gewähr oder Garan
tie dafür, dass der Kunde die beantragten 
öffentlichen Finanzierungshilfen oder Zu
schüsse erhält,

•  zu prüfen, ob das Gebäude unter Berück
sichtigung seiner statischen Gegeben
heiten die Anlage aufnehmen kann. Dem 
Kunden obliegt die Prüfung, dass in allen 
von der Montage betroffenen Gebäudetei
len keine asbesthaltigen Stoffe enthalten 
sind, welche die vorgesehenen Montage
arbeiten erschweren oder ausschließen.

VII. Bauliche Voraussetzungen vor 
Beginn von Montagearbeiten
Der Kunde muss dafür sorgen, dass vor  
Beginn der Montagearbeiten die baulichen 
Voraussetzungen für die Montage der An-
lage vorhanden sind.
Bauliche Voraussetzungen sind insbeson
dere:
• freie Montageflächen für die Anlage und 

alle notwendigen Bestandteile;
• Bereitstellung eines Baugerüsts auf  

unsere Anforderung, soweit erforderlich; 
eine Bereitstellung durch uns wird nach 
Aufmaß berechnet;

• ausreichende Stromanschlüsse zur 
Durchführung von Montagearbeiten;

• zugängliche und begehbare Dachflächen 
im Falle der Dachmontage einer Anlage.

Der Kunde gestattet uns, sowie von uns be
auftragten Dritten freien Zugang zum Stand
ort der Montage.

VIII. Mithilfe des Kunden bei Montage 
der Anlage, Selbstmontage durch den 
Kunden
Eine Reduzierung des vertraglich verein
barten Entgelts durch Mithilfe des Kunden 
ist nur dann möglich, wenn dies von den 
Parteien ausdrücklich vereinbart worden ist.

Wir weisen darauf hin, dass die Selbst-
montage der Anlage oder Anlagenteile 
durch den Kunden auf eigene Gefahr ge
schieht. Der Anschluss einer Anlage an das 
öffentliche Stromnetz oder das Hausnetz 
darf ausschließlich durch einen Elektrofach
betrieb erfolgen.

IX. Mängel des Kaufgegenstandes, 
Garantie
Ein Mangel der Anlage liegt nicht schon 
alleine deswegen vor, weil der tatsächliche 
Ertrag oder Gewinn oder die tatsächliche 
Energieeinsparung der Anlage die Werte 
einer von uns oder einem Dritten erstellten 
Prognose unterschreiten. Die Prognose 
stellt eine Schätzung auf der Grundlage von 
Erfahrungswerten dar, von deren Ergeb
nissen die tatsächlich erzielten Ergebnisse 
abweichen können.

Ein Mangel der Anlage oder des Anlagen
teils liegt nicht vor bei Fehlern, die durch Be
schädigung oder falscher Bedienung durch 
den Kunden verursacht werden.

Eine über unsere Gewährleistungsverpflich
tungen hinaus gehende Garantie wird durch 
uns nicht übernommen.

X. Haftung auf Schadenersatz aus  
Vertrag und Delikt
Unsere Haftung für Schäden ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies 
gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Kör
per und Gesundheit des Kunden und bei 
Ansprüchen wegen Verletzung von Pflich
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf (Kardinalpflichten). Insoweit 
haften wir für jeden Grad des Verschuldens.

Im Falle der Verletzung von Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh
rung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspart
ner regelmäßig vertraut und vertrauen darf 
(Kardinalpflicht), haften wir nur für vorher
sehbare vertragstypische Schäden.

Soweit die Haftung gegenüber uns ausge
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Scha
denersatzhaftung unserer Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkun
gen gelten auch bei vorvertraglichen Pflicht
verletzungen. Sie gelten nicht, soweit wir 
einen Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen haben und für Ansprü
che des Kunden nach dem Produkthaf
tungsgesetz.

XI. Form von rechtsverbindlichen  
Erklärungen und Anzeigen des Kunden
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzei
gen des Kunden in Bezug auf den Vertrag 
(z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rück
tritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. 
in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, 
Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvor
schriften und weitere Nachweise insbeson
dere bei Zweifeln über die Legitimation des 
Erklärenden bleiben unberührt.

XII. Produktinstruktionen
Der Kunde ist verpflichtet, die von uns über
gebenen Produktinstruktionen sorgfältig zu 
beachten und an etwaige Nutzer unter be
sonderen Hinweisen weiterzuleiten.

XIII. Abwehrklausel
Diese Geschäftsbedingungen gelten aus
schließlich; entgegenstehende oder von 
diesen Geschäftsbedingungen abwei
chende Bedingungen des Kunden werden 
von uns nicht anerkannt, es sei denn, wir 
stimmen ausdrücklich und schriftlich ihrer 
Geltung zu. Diese Geschäftsbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von diesen Be
dingungen abweichender Bedingungen des 
Kunden die Leistung an ihn vorbehaltlos 
erbringen.

XIV. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Anwendung des UN-Kauf
rechts ist ausgeschlossen.

Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichts
stand in Deutschland oder in einem anderen 
EUMitgliedsstaat, so ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 
aus diesem Vertag unser Geschäftssitz.

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so 
ist unser Geschäftssitz ausschließlich Ge
richtsstand.

XV. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung des Vertrages un
wirksam sein oder werden oder der Vertrag 
unvollständig sein, so bleibt die Rechtswirk
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt.
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